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Aufhebungsvertrag kein Haustür-
geschäft

Eine am Arbeitsplatz abgeschlossene arbeits-
rechtliche Beendigungsvereinbarung ist kein
Haustürgeschäft, da es an dem situationstypi-
schen Überraschungsmoment fehlt.

BAG, Urt. v. 27.11.2003 – 2 AZR 177/03
(LAG Brandenburg – 7 Sa 386/02)
BGB §§312, 355, 474 ff.
BAGReport 2004, 246

Das Problem: Die Klägerin war als Spülhilfe beschäf-
tigt. Seit Juli 2001 war sie ununterbrochen erkrankt. Im
Januar 2002 wurde ihr im Büro des Geschäftsführers der
Beklagten ein Kündigungsschreiben ausgehändigt und es
wurde ein Aufhebungsvertrag unterschrieben. Anfang
März widerrief die Klägerin den Aufhebungsvertrag und
machte geltend, sie sei überrumpelt worden. Hätte sie
von der Kündigungsabsicht Kenntnis gehabt, hätte sie
sich darauf einstellen können und einen Aufhebungsver-
trag nicht unterzeichnet. Ihr stehe deshalb ein Widerrufs-
recht gem. §312 BGB zu.

Die Entscheidung des Gerichts: Das BAG geht davon
aus, dass nach den Übergangsvorschriften auf im Jahr
2002 abgeschlossenen Aufhebungsverträge, die ein vor
dem 1.1.2002 begründetes Arbeitsverhältnis auflösen,
grundsätzlich das neue Schuldrecht anwendbar ist. Der
Senat lässt es dahinstehen, ob der Arbeitnehmer Verbrau-
cher i.S. d. §13 BGB ist, und ob eine Beendigungsver-
einbarung – ohne Abfindung – eine entgeltliche Leistung
zum Gegenstand hat oder es sich um ein nicht von der
Norm erfasstes Verfügungsgeschäft handelt. Jedenfalls
ist ein Aufhebungsvertrag aber kein Haustürgeschäft.
Zwar gibt der Wortlaut „am Arbeitsplatz“ dies auf den
ersten Blick her. Aus der Systematik und dem Sinn und
Zweck sowie der Entstehungsgeschichte des Gesetzes
folgt jedoch ein anderes Ergebnis. Das BAG betont, das
Haustürwiderrufsrecht sei ein vertragstypenbezogenes
Verbraucherschutzrecht. Es finde nur auf „besondere
Vertriebsformen“ Anwendung. Ein Arbeitsvertrag und
der auf seine Aufhebung gerichtete Vertrag unterfallen
nicht den „besonderen Vertriebsformen“, bei denen der
Verbraucher Empfänger einer Ware oder Dienstleistung
sein muss. Der nationale deutsche Gesetzgeber hat die
einschlägige EG-Richtlinie nicht über deren Anwen-
dungsbereich hinaus auch auf arbeitsrechtliche Auf-
hebungsverträge ausweiten und diese einem Widerrufs-
recht unterstellen wollen. Es wäre in diesem Zusammen-
hang auch ungereimt, wenn die Ausübung des Wider-
rufsrechts von dem in §312 Abs.3 Nr.2 BGB genannten

Mindestbetrag von 40 . abhängig wäre. Ein unbefriste-
tes Widerrufsrecht nach §355 Abs.3 Satz3 BGB im
Falle einer nicht ordnungsgemäßen Belehrung steht in
eindeutigem Wertungswiderspruch zu dem Beschleuni-
gungsinteresse in arbeitsrechtlichen Beendigungsstreitig-
keiten, wie es etwa in §§4, 7 KSchG, §17 TzBfG zum
Ausdruck kommt.

Das BAG sieht sich in seiner Rechtsauffassung auch
durch die Entstehungsgeschichte der Schuldrechts-
reform gestützt. Es könne unterstellt werden, dass dem
Gesetzgeber die Rechtsprechung des BAG bekannt ge-
wesen sei, die eine unzulässige Rechtsausübung des Ar-
beitgebers verneint, wenn er das Gesprächsthema eines
Aufhebungsgesprächs vorher nicht mitgeteilt oder eine
Bedenkzeit eingeräumt hatte. Es laufe auf eine unzuläs-
sige Rechtsfortbildung hinaus, ein gesetzlich nicht gere-
geltes Rücktritts- oder Widerrufsrecht zu gewähren.
Mangels eindeutiger Erstreckung auf Arbeitsverhältnisse
und der Schaffung klarer Fristen für die Ausübung lasse
sich ein gesetzgeberischer Wille, das „Haustürwiderrufs-
recht“ über die genannten besonderen Vertriebsformen
hinaus auch auf das Arbeitsrecht zu übertragen, nicht
feststellen. Dies soll um so mehr gelten, als der Gesetz-
geber an anderer Stelle gerade durch den Wegfall der Be-
reichsausnahme ausdrücklich deutlich gemacht hat, dass
bestimmte Regelungen des BGB nunmehr auf die Ar-
beitsverhältnisse erstreckt werden sollen.

Aber auch der Sinn und Zweck des §312 BGB sprechen
nicht für eine Ausdehnung des Widerrufsrechts auf ar-
beitsrechtliche Aufhebungsverträge. Die Regelung dient
dem Schutz des Verbrauchers vor den mit dem Direktver-
trieb verbundenen Gefahren. Er soll in seiner rechts-
geschäftlichen Entscheidungsfreiheit geschützt und vor
Überrumpelung bewahrt werden, aber nicht schlechthin
vor unvernünftigen oder für ihn ungünstigen Rechts-
geschäften. Beim Abschluss eines Aufhebungsvertrages
im Betrieb fehlt es regelmäßig an der vom Schutzzweck
des §312 BGB erfassten Situation. Es fehlt das situati-
onstypische Überraschungsmoment des Abschlusses
an einem fremden, atypischen Ort, denn Fragen und Pro-
bleme des Arbeitsverhältnisses werden üblicherweise ge-
rade im Betrieb, d. h. am Arbeitsplatz geregelt.

Der allgemeinen Gefahr einer möglichen Überrumpelung
des Arbeitnehmers will das BAG allein über Informati-
onspflichten und mit dem grundsätzlichen Gebot des fai-
ren Verhandelns begegnen.

Konsequenzen für die Praxis: Die Entscheidung stellt
im Anschluss an die Schuldrechtsreform wieder ein
Stück Rechtssicherheit im Umgang mit Aufhebungsver-
trägen her.

Beraterhinweis: Das Urteil sollte keineswegs als gene-
relle Absage des BAG an die Anwendung von AGB-Vor-
schriften im Arbeitsrecht missverstanden werden. Höch-
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strichterlich ungeklärt bleibt nach wie vor die Frage der
Verbrauchereigenschaft i. S. d. §13 BGB.

RA FAArbR Dr. Ulrich Boudon, Heuking Kühn Lüer
Wojtek, Köln
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Keine Inhaltskontrolle von
Beendigungsvereinbarungen

Eine arbeitsrechtliche Beendigungsvereinbarung
unterliegt in der Regel keiner Inhaltskontrolle
nach §307 Abs. 2 i.V.m. §310 Abs.3 BGB.

BAG, Urt. v. 27.11.2003 – 2 AZR 135/03
(LAG Mecklenburg-Vorpommern – 2 Sa 492/02)
BGB §§13, 123 Abs.1, 305 Abs.1 Satz3, 307, 310
Abs.3 und 4, 312
BAGReport 2004, 220

Das Problem: Die Entscheidung betrifft die Frage der
Wirksamkeit einer Klageverzichtserklärung. Die Kläge-
rin war als Reinigungskraft beschäftigt. Sie wurde dabei
beobachtet, wie sie einen von ihr nur von außen zu rei-
nigenden Schrank öffnete und eine darin befindliche
Handtasche in den Händen hielt. Im darauf folgenden
Personalgespräch wurde ihr eine außerordentliche Kün-
digung angedroht und zugleich erklärt, das Arbeitsver-
hältnis könne auch fristgemäß und einvernehmlich been-
det werden. Dazu wurde ihr eine vorbereitete „Kündi-
gungsschutzklageverzichtserklärung“ vorgelegt. Die
Klägerin erklärte, sie erhebe gegen die ordentliche be-
triebsbedingte Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses
keine Einwendungen und verzichte auf eine Kündigungs-
schutzklage. Die Klägerin focht die Erklärung insbeson-
dere wegen unzulässiger Drohung mit einer außerordent-
lichen Kündigung an und vertrat im übrigen die Ansicht,
die vorformulierte Erklärung enthalte eine unangemes-
sene Benachteiligung, die einer Inhaltskontrolle nach
§307 BGB nicht standhalte.

Die Entscheidung des Gerichts: Die Klage blieb erfolg-
los. Soweit die Frage angesprochen war, ob eine arbeits-
rechtliche Beendigungsvereinbarung ein Haustür-
geschäft i. S. d. §312 Abs.1 Satz1 Nr.1 BGB sein kann,
entspricht das Urteil wortgleich der Entscheidung in dem
Parallelverfahren vom selben Tag (vorhergehende Be-
sprechung, 2 AZR 177/03 – ArbRB 2004, 200). Das
BAG bestätigt seine ständige Rechtsprechung, wonach
die Anfechtung einer Beendigungsvereinbarung wegen
widerrechtlicher Drohung nach §123 Abs.1 BGB in Be-
tracht kommen kann. Die Androhung des Arbeitgebers,
das Arbeitsverhältnis durch eine außerordentliche Kündi-
gung beenden zu wollen, falls der Arbeitgeber nicht be-
reit ist, eine ordentliche Kündigung zu akzeptieren und
auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage zu ver-
zichten, stellt die Ankündigung eines zukünftigen emp-
findlichen Übels dar, dessen Verwirklichung in der
Macht des ankündigenden Arbeitgebers liegt. Die Dro-
hung ist widerrechtlich, wenn ein verständiger Arbeit-
geber eine solche Kündigung nicht ernsthaft in Erwä-
gung ziehen durfte. Die Widerrechtlichkeit der Kündi-

gungsandrohung folgt regelmäßig aus der Inadäquanz
von Mittel und Zweck.

Bei der Anwendung des Rechtsbegriffs des „verständi-
gen Arbeitgebers“ haben die Tatsacheninstanzen einen
Beurteilungsspielraum, der revisionsrechtlich nur da-
rauf überprüfbar ist, ob ein Verstoß gegen Denk- und Er-
fahrungssätze vorliegt und alle wesentlichen Umstände
des Einzelfalls berücksichtigt worden sind. Von einem
verständigen Arbeitgeber kann aber nicht generell ver-
langt werden, dass er bei seiner Abwägung genau die Be-
urteilung des Tatsachengerichts „trifft“. Nur wenn er un-
ter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls davon aus-
gehen muss, die angedrohte Kündigung werde einer ar-
beitsgerichtlichen Überprüfung mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht standhalten, darf er sie nicht in Aussicht
stellen.

Neben der Feststellung, dass die Beendigungsverein-
barung kein Haustürgeschäft ist, hatte sich das BAG wei-
ter mit der Frage zu befassen, ob die Beendigungsverein-
barung nicht wegen einer unangemessenen Benachtei-
ligung der Klägerin gem. §§307, 310 Abs.4 BGB un-
wirksam war. Nach §307 Abs.3 BGB sind aber nur sol-
che allgemeinen Geschäftsbedingungen kontrollfähig,
die von Rechtsvorschriften abweichen oder diese ergän-
zende Regelungen enthalten. Abreden über den unmittel-
baren Gegenstand der Hauptleistung unterliegen aus
Gründen der Vertragsfreiheit regelmäßig keiner Inhalt-
skontrolle. Da die Beendigungsvereinbarung ein
selbständiges Rechtsgeschäft ist, bei dem die Hauptleis-
tung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. der
Verzicht auf zukünftige Ansprüche ist, kann die Beendi-
gung als solche keiner vertraglichen Inhaltskontrolle und
einer entsprechenden Angemessenheitsprüfung unterzo-
gen werden.

Konsequenzen für die Praxis: Auch nach der Schuld-
rechtsreform folgt die Rechtsprechung des BAG zur An-
fechtung von Beendigungsvereinbarungen der bisherigen
Linie.

Beraterhinweis: Nicht entschieden hat das BAG, ob der
Arbeitnehmer Verbraucher i.S. d. §13 BGB ist. Andeu-
tungsweise lässt sich insoweit eher eine Skepsis feststel-
len.

RA FAArbR Dr. Ulrich Boudon, Heuking Kühn Lüer
Wojtek, Köln
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Anspruch auf Teilzeitarbeit

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, zur Erfül-
lung eines Teilzeitanspruchs eines Arbeitnehmers
Überstunden gegenüber anderen Arbeitnehmern
abzubauen, um zum Ausgleich der auf diese
Weise insgesamt verringerten Arbeitszeit eine
Vollzeitkraft einstellen zu können.

Es besteht keine Verpflichtung des Arbeitgebers,
den durch die Realisierung eines Teilzeit-
anspruchs entstehenden Arbeitszeitausfall durch
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